
Rechtsanwalt Hans-Jürgen Merk wurde 1995 zur Anwaltschaft zugelassen und erwarb 2006 den
Titel des Fachanwalts für Verkehrsrecht. Buß- und Verkehrsstrafsachen zählen ebenso zu seinen
Schwerpunkten wie die Regulierung von Unfallschäden oder die Beratung und Vertretung bei allen
Fragen rund um Fahrzeuge. Er ist Mitglied und 1. Vorsitzender des örtlichen Anwaltvereins.
Weitere Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Erbrecht (Fachanwalt seit 2018), im allgemeinen
Zivilrecht, dort besonders im Baurecht.

JR Hans-Jürgen Merk
Kanzlei Hans-Jürgen Merk
Gustav-Pfarrius-Str. 1-3
55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 (671) 796 75 20
E-Mail: merk@kanzlei-merk.de
Web: www.merk-anwaelte.de
Sie erreichen uns: Mo, Di u. Do 9.00-12.45h u.

13.45-17.00h, Mi + Fr. 9-
12.45 Uhr
Fr. 8.00-12.45h u. 13.45-
17.00h

Termine nach Vereinbarung


